
 
 

Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG 
zur Beachtung des Deutschen Corporate Governance Ko dex 

bei der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft 
 

 

Vorstand und Aufsichtsrat der Berentzen-
Gruppe Aktiengesellschaft haben ent-
schieden, den Turnus der jährlichen Ent-
sprechenserklärung von November auf 
März vorzuziehen, um damit jeweils einen 
zeitlichen Zusammenhang mit der Fest-
stellung bzw. Billigung der Abschlüsse, 
herzustellen, und geben nach pflichtge-
mäßer Prüfung folgende Entsprechenser-
klärung ab: 

 

I. 

Die Gesellschaft entspricht den am 10. Juni 
2013 im elektronischen Bundesanzeiger be-
kannt gemachten Empfehlungen der "Regie-
rungskommission Deutscher Corporate 
Governance Kodex" (Kodexfassung vom 
13. Mai 2013) mit folgenden Ausnahmen: 

1. Entgegen Ziffer 3.8 der Kodexfassung vom 
13. Mai 2013 sieht die von der Berentzen-
Gruppe Aktiengesellschaft für ihren Aufsichts-
rat abgeschlossene D&O-Versicherung kei-
nen Selbstbehalt vor. 

Vorstand und Aufsichtsrat der Berentzen-
Gruppe Aktiengesellschaft sind grundsätzlich 
nicht der Ansicht, dass Motivation und Ver-
antwortung, mit der die Mitglieder des Auf-
sichtsrats ihre Aufgabe wahrnehmen, durch 
einen solchen Selbstbehalt verbessert wer-
den könnten. Die Berentzen-Gruppe Aktien-
gesellschaft plant deshalb insoweit keine Än-
derung ihrer aktuellen D&O-Versicherungs-
verträge. 

 

 

 

 

2. Entgegen Ziffer 4.2.2 Abs. 2 Satz 3 der 
Kodexfassung vom 13. Mai 2013 berücksich-
tigt die Festlegung der Vorstandsvergütung 
nicht auch das Verhältnis zur Vergütung des 
obersten Führungskreises und der Beleg-
schaft insgesamt in der zeitlichen Entwick-
lung. 

Mit den Änderungen des Deutschen Corpora-
te Governance Kodex in der Fassung vom 
13. Mai 2013 wurde erstmals die Empfehlung 
eingeführt, dass der Aufsichtsrat das Verhält-
nis der Vorstandsvergütung zur Vergütung 
des oberen Führungskreises und der Beleg-
schaft insgesamt auch in der zeitlichen Ent-
wicklung berücksichtigen soll. Der Aufsichts-
rat hat bei Abschluss der aktuellen, vor In-
krafttreten dieser Empfehlung abgeschlosse-
nen Vorstandsverträge in Übereinstimmung 
mit den Vorgaben des Aktiengesetzes dafür 
Sorge getragen, dass die den Vorstandsmit-
gliedern gewährten Gesamtbezüge in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem allgemei-
nen Lohn- und Gehaltsgefüge innerhalb der 
Gesellschaft stehen und damit die sogenann-
te „vertikale Angemessenheit“ der Vorstands-
vergütung gewahrt ist. Soweit diese zuvor 
bereits vom Aktiengesetz geforderte Überprü-
fung einer vertikalen Angemessenheit der 
Vorstandsvergütung durch den Deutschen 
Corporate Governance Kodex in der Fassung 
vom 13. Mai 2013 konkretisiert und die für 
den Vergleich maßgeblichen Vergleichsgrup-
pen sowie den zeitlichen Maßstab des Ver-
gleichs näher definiert werden, wird insoweit 
vorsorglich eine Abweichung erklärt. Der Auf-
sichtsrat hat bei Abschluss der derzeit gülti-
gen Vorstandsverträge im Rahmen der Über-
prüfung der Angemessenheit nicht zwischen 
den Vergleichsgruppen im Sinne der Ziffer 
4.2.2 Abs. 2 Satz 3 der Kodexfassung vom 
13. Mai 2013 unterschieden und auch keine 
Erhebungen zur zeitlichen Entwicklung des 
Lohn- und Gehaltsgefüges durchgeführt. 



 
 

3. Entgegen Ziffer 4.2.3 Abs. 2 Satz 3 der 
Kodexfassung vom 13. Mai 2013 haben die in 
einem Vorstandsvertrag vereinbarten variab-
len Vergütungsbestandteile ausnahmsweise 
keine mehrjährige Bemessungsgrundlage. 

Der Aufsichtsrat hält eine solche Bemes-
sungsgrundlage im konkreten Fall nicht für 
zwingend geboten. Auch ohne eine solche 
Bemessungsgrundlage ist aus Sicht des Auf-
sichtsrats unter Berücksichtigung der Um-
stände des Einzelfalls und der Ausgestaltung 
der variablen Vergütungsbestandteile sicher-
gestellt, dass die Vergütung des betreffenden 
Vorstandsmitglieds insgesamt auf eine nach-
haltige Unternehmensentwicklung ausgerich-
tet ist. 

4. Entgegen Ziffer 4.2.3 Abs. 2 Satz 6 der 
Kodexfassung vom 13. Mai 2013 weisen die 
in den Vorstandsverträgen vereinbarten Ver-
gütungen keine betragsmäßigen Höchstgren-
zen auf. 

Mit den Änderungen des Deutschen Corpora-
te Governance Kodex in der Fassung vom 
13. Mai 2013 wurde erstmals die Empfehlung 
eingeführt, dass die Vergütung der Vor-
standsmitglieder insgesamt und hinsichtlich 
ihrer variablen Vergütungsanteile betragsmä-
ßige Höchstgrenzen aufweisen soll. Die aktu-
ellen Vorstandsverträge mit den Mitgliedern 
des Vorstands wurden sämtlich vor dem In-
krafttreten dieser Empfehlung abgeschlos-
sen. Die Vorstandsverträge enthalten zwar 
sowohl betragsmäßige Höchstgrenzen für die 
feste als auch die variable Vergütung. Eine 
feste Obergrenze für die Gesamtvergütung 
des Vorstands ist in den Vorstandsverträgen 
allerdings nicht enthalten. 

5. Entgegen Ziffer 4.2.3 Abs. 3 der Kodexfas-
sung vom 13. Mai 2013 wurde bei der Ge-
währung von Versorgungszusagen an die 
Vorstandsmitglieder nicht das jeweils ange-
strebte Versorgungsniveau festgelegt und 
ferner nicht der daraus abgeleitete jährliche 
sowie langfristige Aufwand für das Unter-
nehmen berücksichtigt. 

Mit den Änderungen des Deutschen Corpora-
te Governance Kodex in der Fassung vom 
13. Mai 2013 wurde erstmals die Empfehlung 
eingeführt, dass der Aufsichtsrat bei Versor-

gungszusagen das jeweils angestrebte Ver-
sorgungsniveau – auch nach der Dauer der 
Vorstandszugehörigkeit – festlegen und den 
daraus abgeleiteten jährlichen sowie langfris-
tigen Aufwand für das Unternehmen berück-
sichtigen soll. Einer der aktuellen Vorstands-
verträge enthält eine Bestimmung, nach der 
dem betreffenden Vorstandsmitglied ein fes-
ter Betrag für eine von diesem abzuschlie-
ßende Lebensversicherung gewährt wird. 
Dieser Betrag kann nach Wahl des Vor-
standsmitglieds auch in eine betriebliche Al-
tersvorsorge eingezahlt werden. Durch diese 
Bestimmung wird dem betreffenden Vor-
standsmitglied allerdings weder ein unmittel-
barer Anspruch auf Ruhegeld eingeräumt, 
noch führt diese über die Laufzeit des Anstel-
lungsvertrags hinaus zu einem zukünftigen 
finanziellen Aufwand für die Gesellschaft. Vor 
diesem Hintergrund gehen Vorstand und Auf-
sichtsrat davon aus, dass es sich bei einer 
solchen reinen Beitragszusage nicht um eine 
Versorgungszusage im Sinne des DCGK 
handelt. Da der Kodex den Begriff “Versor-
gungszusage” allerdings nicht definiert, wird 
insoweit jedoch vorsorglich eine Abweichung 
von Ziffer 4.2.3 Abs. 3 der Kodexfassung vom 
13. Mai 2013 erklärt. 

6. Entgegen Ziffer 4.2.5 Abs. 3 der Kodexfas-
sung vom 13. Mai 2013 erfolgt für nach dem 
31. Dezember 2013 beginnende Geschäfts-
jahre kein individualisierter und nach Be-
standteilen – insbesondere nach gewährten 
Zuwendungen, Zufluss und Versorgungsauf-
wand – aufgegliederter Ausweis der Vergü-
tung der Vorstandsmitglieder unter Verwen-
dung der dem Kodex als Anlage beigefügten 
Mustertabellen im Vergütungsbericht. 

Die ordentliche Hauptversammlung der Ge-
sellschaft hat am 12. Mai 2011 gemäß § 314 
Abs. 2 Satz 2 HGB i.V.m. § 286 Abs. 5 HGB 
den Beschluss gefasst, auf eine individuelle 
Offenlegung der Vorstandsvergütung zu ver-
zichten und die Vorstandsvergütung in An-
hang und Lagebericht der Gesellschaft sowie 
des Konzerns nur summiert anzugeben. Vor 
diesem Hintergrund kann die Vergütung auch 
nicht im Vergütungsbericht anhand der dem 
DCGK beigefügten Mustertabellen aufgeglie-
dert werden, da dies zu einer individualisier-
ten Offenlegung der Vorstandsvergütung füh-



 
 

ren würde und damit dem Hauptversamm-
lungsbeschluss vom 12. Mai 2011 zuwiderlie-
fe. Vorstand und Aufsichtsrat der Berentzen-
Gruppe Aktiengesellschaft sind zudem der 
Auffassung, dass die nach den einschlägi-
gen, von der Berentzen-Gruppe Aktiengesell-
schaft befolgten Rechnungslegungsvorschrif-
ten erfolgenden Angaben zur Vorstandsver-
gütung ausreichend sind. Ein nach Bestand-
teilen – insbesondere nach gewährten Zu-
wendungen, Zufluss und Versorgungsauf-
wand – aufgegliederter Ausweis der Vergü-
tung der Vorstandsmitglieder unter Verwen-
dung der dem Kodex als Anlage beigefügten 
Mustertabellen im Vergütungsbericht – der 
unter Berücksichtigung des vorstehend ge-
nannten Beschlusses der Hauptversammlung 
am 12. Mai 2011 nicht individualisiert erfolgen 
dürfte – brächten keine kapitalmarktrelevan-
ten Zusatzinformationen. 

7. Entgegen Ziffer 5.3.2 Satz 3 der Kodexfas-
sung vom 13. Mai 2013 verfügt der Finanz- 
und Prüfungsausschuss derzeit über einen 
Vorsitzenden, der nicht unabhängig im Sinne 
des Kodex ist. 

Der Gesetzgeber hat es im Rahmen des Ak-
tiengesetzes als ausreichend erachtet, dass 
mindestens ein Mitglied des Finanz- und Prü-
fungsausschusses, welches über Sachver-
stand auf den Gebieten der Rechnungsle-
gung oder Abschlussprüfung verfügt, unab-
hängig sein muss. Dieses Mitglied muss nicht 
dessen Vorsitzender sein. Dieser Wertung 
des Gesetzesgebers schließt sich der Auf-
sichtsrat der Gesellschaft an. 

8. Entgegen Ziffer 5.4.1 der Kodexfassung 
vom 13. Mai 2013 wird der Vorschlag des 
Aufsichtsrats an die ordentliche Hauptver-
sammlung im Geschäftsjahr 2014 zur Neu-
wahl der Anteilseignervertreter im Aufsichts-
rat nicht dem Ziel gerecht, bis zum Jahr 2014 
eine Frau zum Mitglied des Aufsichtsrats zu 
wählen. 

Mit seiner Erklärung und Beschlussfassung 
vom 4. Dezember 2012 hat der Aufsichtsrat 
entsprechend Ziffer 5.4.1 des DCGK ver-
schiedene konkrete Ziele für seine Zusam-
mensetzung benannt. Danach strebte der 
Aufsichtsrat unter anderem an, dass im An-
schluss an die Wahlen zum Aufsichtsrat im 

Geschäftsjahr 2014 mindestens einer der 
neun Aufsichtsratssitze mit einer Frau zu be-
setzen ist. 

Während alle sonstigen in der Erklärung und 
Beschlussfassung vom 4. Dezember 2012 
benannten Ziele erreicht werden konnten, 
werden abweichend davon der ordentlichen 
Hauptversammlung 2014 vom Aufsichtsrat für 
die anstehende Neuwahl der sechs Anteils-
eignervertreter im Aufsichtsrat ausschließlich 
männliche Kandidaten vorgeschlagen.  

Aus Sicht des Aufsichtsrats war diese Aus-
wahl auch vor dem Hintergrund des Diversity-
Kriteriums einer angemessenen Beteiligung 
von Frauen sachgerecht. Der Aufsichtsrat hat 
auf der Grundlage seiner Kandidatenauswahl 
der Hauptversammlung die am besten geeig-
neten Kandidaten vorzuschlagen. 

Im Vordergrund stehen dabei die zur ord-
nungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben 
erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
fachlichen Erfahrungen der Kandidaten. Eine 
einseitig am Erreichen der Zielzusammenset-
zung orientierte Auswahlentscheidung hätte 
nach Auffassung des Aufsichtsrats dem Un-
ternehmensinteresse widersprochen. 

Der Aufsichtsrat strebt im Rahmen der von 
ihm nach Ziffer 5.4.1 des Kodex für seine Zu-
sammensetzung zu benennenden Ziele aber 
nunmehr an, dass im Anschluss an die Wah-
len zum Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2019 
mindestens einer der neun Aufsichtsratssitze 
mit einer Frau zu besetzen ist. 

9. Entgegen Ziffer 5.4.6 Abs. 3 der Kodexfas-
sung vom 13. Mai 2013 erfolgt kein individua-
lisierter und nach Bestandteilen aufgeglieder-
ter Ausweis der Vergütung der Aufsichts-
ratsmitglieder im Anhang oder Lagebericht. 

Vorstand und Aufsichtsrat der Berentzen-
Gruppe Aktiengesellschaft sind der Auffas-
sung, dass die damit verbundenen Eingriffe in 
die Privatsphäre der Aufsichtsratsmitglieder 
in keinem angemessenen Verhältnis zum 
Nutzen einer solchen Praxis stehen. Im An-
hang bzw. Konzernanhang und im Lagebe-
richt bzw. Konzernlagebericht werden die 
Aufsichtsratsvergütungen in einer Summe 
dargestellt. Die Vergütungen sind ferner 



 
 

durch die öffentlich zugängliche Satzung der 
Gesellschaft bekannt. Ein individueller Aus-
weis brächte keine kapitalmarktrelevanten 
Zusatzinformationen. Im Übrigen liegt ein 
Einverständnis der Aufsichtsratsmitglieder mit 
einem individualisierten Ausweis nicht vor. 

10. Entgegen Ziffer 6.3 Satz 1 der Kodexfas-
sung vom 13. Mai 2013 erfolgt keine Angabe 
des Besitzes von Aktien der Gesellschaft von 
Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, der 
direkt oder indirekt größer als 1 % der von 
der Gesellschaft ausgegebenen Aktien ist. 

Der Gesetzgeber hat im Rahmen des Wert-
papierhandelsgesetzes die Kapitalmarktinte-
ressen und die berechtigten Datenschutzinte-
ressen gegeneinander abgewogen. Ein dar-
über hinausgehender Ausweis zum Anteils-
besitz von Vorstands- und Aufsichtsratsmit-
gliedern brächte nach Auffassung von Vor-
stand und Aufsichtsrat keine kapitalmarktre-
levanten Zusatzinformationen. 

 

II. 

Die Gesellschaft hat seit Abgabe ihrer letzt-
jährigen Entsprechenserklärung am 
21. November 2013 den im elektronischen 
Bundesanzeiger am 10. Juni 2013 bekannt 
gemachten Empfehlungen (Kodexfassung 
vom 13. Mai 2013) der "Regierungskommis-
sion Deutscher Corporate Governance Ko-
dex" mit folgenden Ausnahmen entsprochen: 

1. Entgegen Ziffer 3.8 der Kodexfassung vom 
13. Mai 2013 sah die von der Berentzen-
Gruppe Aktiengesellschaft für ihren Aufsichts-
rat abgeschlossene D&O-Versicherung aus 
den unter Ziffer I. 1. beschriebenen Gründen 
keinen Selbstbehalt vor. 

2. Entgegen Ziffer 4.2.2 Abs. 2 Satz 3 der 
Kodexfassung vom 13. Mai 2013 wurde aus 
den unter Ziffer I. 2. beschriebenen Gründen 
bei der Festlegung der Vorstandsvergütung 
nicht auch das Verhältnis zur Vergütung des 
oberen Führungskreises und der Belegschaft 
insgesamt in der zeitlichen Entwicklung be-
rücksichtigt. 

3. Entgegen Ziffer 4.2.3 Abs. 2 Satz 3 der 
Kodexfassung vom 13. Mai 2013 hatten die in 
einem Vorstandsvertrag vereinbarten variab-
len Vergütungsbestandteile aus den unter 
Ziffer I. 3. dargelegten Gründen ausnahms-
weise keine mehrjährige Bemessungsgrund-
lage. 

4. Entgegen Ziffer 4.2.3 Abs. 2 Satz 6 der 
Kodexfassung vom 13. Mai 2013 wiesen die 
in den Vorstandsverträgen vereinbarten Ver-
gütungen aus den unter Ziffer I. 4. genannten 
Gründen keine betragsmäßigen Höchstgren-
zen auf. 

5. Entgegen Ziffer 4.2.3 Abs. 3 der Kodexfas-
sung vom 13. Mai 2013 wurde bei der Ge-
währung von Versorgungszusagen an die 
Vorstandsmitglieder aus den unter Ziffer I. 5. 
dargelegten Gründen nicht das jeweils ange-
strebte Versorgungsniveau festgelegt und 
ferner nicht der daraus abgeleitete jährliche 
sowie langfristige Aufwand für das Unter-
nehmen berücksichtigt. 

6. Entgegen Ziffer 4.2.5 Abs. 3 der Kodexfas-
sung vom 13. Mai 2013 erfolgt für nach dem 
31. Dezember 2013 beginnende Geschäfts-
jahre aus den unter Ziffer I. 6. beschriebenen 
Gründen kein individualisierter und nach Be-
standteilen – insbesondere nach gewährten 
Zuwendungen, Zufluss und Versorgungsauf-
wand – aufgegliederter Ausweis der Vergü-
tung der Vorstandsmitglieder unter Verwen-
dung der dem Kodex als Anlage beigefügten 
Mustertabellen im Vergütungsbericht. 

7. Entgegen Ziffer 5.3.2 Satz 3 der Kodexfas-
sung vom 13. Mai 2013 verfügte der Finanz- 
und Prüfungsausschuss aus den unter Ziffer 
I. 7. dargelegten Gründen über einen Vorsit-
zenden, der nicht unabhängig im Sinne des 
Kodex war. 

8. Entgegen Ziffer 5.4.6 Abs. 3 der Kodexfas-
sung vom 13. Mai 2013 erfolgte aus den un-
ter Ziffer I. 9. dargelegten Gründen kein indi-
vidualisierter und nach Bestandteilen aufge-
gliederter Ausweis der Vergütung der Auf-
sichtsratsmitglieder im Anhang oder im Lage-
bericht. 

 



 
 

9. Entgegen Ziffer 6.3 Satz 1 der Kodexfas-
sung vom 13. Mai 2013 erfolgte aus den un-
ter Ziffer I. 10. dargelegten Gründen keine 
Angabe des Besitzes von Aktien der Gesell-
schaft von Vorstands- und Aufsichtsratsmit-
gliedern, der direkt oder indirekt größer als 1 
% der von der Gesellschaft ausgegebenen 
Aktien ist, im Corporate Governance Bericht 
oder an anderer Stelle. 

 

 

 

Haselünne, den 24. März 2014 

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft 

 

Für den Vorstand  Für den Aufsichtsrat 

 

  

Frank Schübel  Gert Purkert 

 


